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Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten  

nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
im Rahmen des Vergabeverfahrens der Stadtwerke Ratingen GmbH 

 

 
Namen und Kontaktdaten des für die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten Verant-
wortlichen und seines Vertreters: 
 
 
 

 
Stadtwerke Ratingen GmbH  
Sandstraße 36 
40878 Ratingen 
https://www.stadtwerke-ratingen.de/ 
kommunikation@stadtwerke-ratingen.de  
Tel.: (0049) 02102 485 – 0 
Fax: (0049) 02102 485 - 199 
vertreten durch Geschäftsführer Jens Schmidt 

 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

 
Stadtwerke Ratingen GmbH  
Datenschutzbeauftragte Person 
Sandstraße 36 
40878 Ratingen 
https://www.stadtwerke-ratingen.de/ 
datenschutz@stadtwerke-ratingen.de  
Tel.: (0049) 02102 485 – 0 
Fax: (0049) 02102 485 - 199 

 
Zweck(e) und Rechtsgrundlage(n) für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten: 

 
a) Zweck(e) der Verarbeitung: 
Durchführung des EU-weiten Vergabeverfahrens einschließ-
lich der Erfüllung damit verbundener rechtlicher Verpflich-
tungen (ggf. auch im Rahmen von Nachprüfungsverfahren 
oder Auskunftsansprüchen Dritter). 
 
b) Rechtsgrundlage(n): 

• Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO, da die Datenverarbei-
tung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt 
(hier: Vergabeverfahren als vorvertragliche Maß-
nahme mit Blick auf den mit dem obsiegenden Bie-
ter zu schließenden Generalplanervertrag) 

• Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO, da die Datenverarbeitung 
zur Einhaltung und Erfüllung der förderrechtlichen- 
und somit auch vergaberechtlichen Pflichten erfor-
derlich ist  

• Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da wir ein berechtigtes 
Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung 
des Vergabeverfahrens und dessen Dokumentation 
haben 
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Kategorien personenbezogener Daten, die ver-
arbeitet werden: 

 

• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- 
und Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse), 

• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-
Kfm., Leiter Vertrieb) 

• Angaben zur Verwirklichung von Ausschlusstatbe-
ständen u.a. nach §§ 123, 124 GWB 

 
 
Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern 
personenbezogener Daten 

 
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezoge-
nen Daten erfolgt ausschließlich gegenüber folgenden Emp-
fängern bzw. Kategorien von Empfängern: 
 
Das Gewerbezentralregister und/oder das Wettbewerbsre-
gister. 
 
Der Verantwortliche als Vergabestelle hat nach der Verg-
StatVO öffentliche Aufträge, die nach dem 01.10.2020 bezu-
schlagt werden, an die durch das Statistische Bundesamt 
(Destatis) betriebene Vergabestatistik zu melden. Zur Erfül-
lung dieser Verpflichtung meldet der Verantwortliche an 
Destatis die vergebenen Aufträge unter Angabe des obsie-
genden Bieters. In diesem Falle werden regelmäßig auch die 
den obsiegenden Bieter betreffenden personenbezogenen 
Daten an die vorbezeichnete Stelle übermittelt. 
 
Nach § 134 GWB werden die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unterneh-
mens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Ange-
bots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
unverzüglich in Textform informiert. Dies gilt auch für Bewer-
ber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Be-
werbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung 
über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter er-
gangen ist. In diesem Falle werden ggfs. auch personenbezo-
genen Daten gegenüber unterlegenen Bietern offengelegt.  
 
Nach § 38 SektVO wird spätestens 30 Tage nach Zuschlagser-
teilung eine Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen 
des Vergabeverfahrens an das Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union übermittelt. Hierin wir der Name des 
erfolgreichen Bieters veröffentlicht und somit ggfs. ein perso-
nenbezogenes Datum übermittelt/offengelegt.  
 
Darüber hinaus können auch unterlegene Bieter bzw. Dritte 
im Rahmen vergaberechtlicher oder sonstiger gesetzlicher 
Auskunftsansprüche Empfänger der personenbezogenen Da-
ten sein. 
 
Schließlich können auch Berater, die bei der Projektsteuerung 
und Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind 
(Rechtsberater, Consultants, etc.), ebenso wie Auftragsverar-
beiter (z.B. im Zusammenhang mit einer e-Vergabe-Platt-
form) zu den Empfängern gehören. 
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Datenübermittlung an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an oder in 
Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt. 
 

 
Dauer bzw. Kriterien für die Festlegung der 
Dauer der Speicherung personenbezogener 
Daten 

 
Personenbezogene Daten werden zu den vorstehend ge-
nannten Zwecken grundsätzlich so lange gespeichert, wie 
dies für die Erfüllung des jeweiligen Zweckes erforderlich ist. 
Die Dokumentation, der Vergabevermerk sowie die Ange-
bote, die Teilnahmeanträge, die Interessensbekundungen, 
die Interessensbestätigungen und ihre Anlagen sind bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinba-
rung aufzubewahren, mindestens jedoch für drei Jahre ab 
dem Tag des Zuschlags. 
 

 
Ihre Rechte nach den Artikeln 15 bis 20 DS-GVO 

 
Die betroffene Person hat gemäß den Artikeln 15 bis 20 DS-
GVO gegenüber dem Verantwortlichen folgende Rechte: 
- Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezo-
genen Daten (Art. 15 DS-GVO), 
- Recht auf Berichtigung, wenn die die betroffene Person be-
treffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 
- Recht auf Löschung, sofern die in Art. 17 DS-GVO normier-
ten Voraussetzungen für eine Löschung der die betroffene 
Person betreffenden Daten erfüllt sind, 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzun-
gen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO) und  
- Recht auf Übertragung der bereitgestellten, die betroffene 
Person betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-
GVO).  
 

 
Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO  

 
Verarbeitungen, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) 
DS-GVO erfolgen, kann die betroffene Person uns gegenüber 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation ergeben, 
jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir 
werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begrün-
deten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betref-
fenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
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Beschwerderecht bei der Datenschutzauf-
sichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO)  

 
Die für den Verantwortlichen grundsätzlich zuständige Da-
tenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit 
Bettina Gayk  
Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 
Postanschrift 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Telefon: 02 11/384 24-0 
Telefax: 02 11/384 24-999 
https://www.ldi.nrw.de 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 

 
Ist die Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrie-
ben oder für einen Vertragsabschluss erforder-
lich? Besteht eine Pflicht, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen, und welche mögli-
chen Folgen hätte die Nichtbereitstellung? 

 
Der Bewerber bzw. Bieter ist verpflichtet, die für eine Teil-
nahme am Vergabeverfahren erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Falls der Bewerber bzw. Bieter diese Angaben nicht 
macht, kann sein Angebot/ Teilnahmeantrag bzw. Interes-
sensbestätigung/-bekundung nach den vergaberechtlichen 
Vorschriften vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlos-
sen werden. 

 
Aus welchen (auch öffentlichen) Quellen verar-
beiten wir personenbezogene Daten?  

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rah-
men des Vergabeverfahrens von einem Bieter bzw. Bewerber 
erhalten.  

Mit Inkrafttreten der Abfragepflicht im Wettbewerbsregister 
endet die Abfragepflicht im Vergaberegister. Ab dem 
01.06.2022 trifft den Verantwortlichen als Vergabestelle eine 
Abfragepflicht aus dem Wettbewerbsregister. Rechtliche 
Grundlage für die Einrichtung und den Betrieb des Wettbe-
werbsregisters ist das Wettbewerbsregistergesetz (WRegG). 
Das Wettbewerbsregister wird beim Bundeskartellamt als 
elektronische Datenbank geführt. Soweit in dieser Auskunft 
Sie betreffende personenbezogene Daten enthalten sind, 
verarbeiten wir diese ebenfalls.  
 
Nach § 19 Abs. 4 Mindestlohngesetz fordert die Vergabestelle 
bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro ohne Umsatz-
steuer für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, vor der 
Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralre-
gister nach § 150a Gewerbeordnung an. Soweit in dieser Aus-
kunft Sie betreffende personenbezogene Daten enthalten 
sind, verarbeiten wir diese ebenfalls.  

 

Eine Informationspflicht bei der Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (bspw. Eignungsnachweise drit-

ter Personen) besteht nach Artikel 14 Abs. 5 Buchstabe c) DSGVO nicht, da die Datenerhebung im Rahmen des 

Vergabeverfahrens ausdrücklich geregelt ist und dort zum Schutz der Interessen der betroffenen Personen eine 

vertrauliche Behandlung der Daten vorgesehen ist (§§ 97 ff. GWB, §§ 5, 11 SektVO). 


